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Beratungsgegenstand: 
Umwandlung der Rechtsform des EUREGIO e. V. in einen öffentlich-rechtlichen Zweckverband 
sowie Harmonisierung und Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 

 
I. Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat fasst folgende Beschlüsse: 
 
1. Die Stadt Lüdinghausen stimmt der Satzung für den grenzüberschreitenden Zweckverband EUREGIO 

zu und beschließt den Beitritt zum Zeitpunkt seiner Gründung.  

2. Die Stadt Lüdinghausen stimmt der Erhebung eines Mitgliedsbeitrages – vorbehaltlich der von der 

EUREGIO-Verbandsversammlung festzusetzenden Beitragsordnung – von 0,29 € pro Einwohner und 

Jahr zu, wobei bis zur Auflösung des EUREGIO e.V. die Beiträge der Stadt Lüdinghausen zum 

grenzüberschreitenden Zweckverband mit den Beiträgen der Stadt Lüdinghausen für die Mitgliedschaft 

im EUREGIO e.V. verrechnet werden. Die Mitgliedsbeiträge für die Kommunen des Kreises Coesfeld 

werden weiterhin direkt vom Kreis Coesfeld bereitgestellt und übernommen.  

3. Die Stadt Lüdinghausen benennt die folgenden Vertreter/innen sowie deren Stellvertreter/innen für die 

EUREGIO-Verbandsversammlung: 

Stv. Voss-Uhlenbrock (SPD),  

pers. Stellvertreter: Stv. Horstmann (CDU)       

4. Die Stadt Lüdinghausen weist ihre/n Vertreter/innen für die Mitgliederversammlung des EUREGIO e.V. 

an, der Auflösung des EUREGIO e.V. nach erfolgreicher Gründung des grenzüberschreitenden 

Zweckverbandes EUREGIO zuzustimmen.  

5. Ferner weist die Stadt Lüdinghausen ihre/n Vertreter/innen an, dass abweichend von Art. 18 der 

Satzung des EUREGIO e.V. dessen Vermögen bei Auflösung nicht an die Mitglieder fällt, sondern auf den 

grenzüberschreitenden Zweckverband EUREGIO übertragen wird.   
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II. Rechtsgrundlage: 

 
Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse 
 
III. Sachverhalt: 
 

Inhaltlich wird auf die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.06.2015, TOP 2 
(Stb./043/2015) verwiesen.  
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